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1 Gültigkeit der Bedingungen des Auftraggebers 

Diese Einkaufsbedingungen liegen allen Bestellungen zugrunde und gelten ausschließlich gegenüber Un-

ternehmern gemäß § 14 BGB. Im Fall eines Widerspruches zwischen dieser Fassung und fremdsprachli-

chen Übersetzungen ist ausschließlich die deutsche Fassung verbindlich. Entgegenstehende, von diesen 

AGBs abweichende Bedingungen oder zusätzliche Bedingungen des Auftragnehmers (AN) erkennt der 

Auftraggeber (AG) nicht an. Sie gelten nur, wenn sich der AG schriftlich und ausdrücklich mit ihnen oder 

mit Teilen davon einverstanden erklärt hat. 

2 Rangfolge 

Es gelten für Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen in nachstehender Rangfolge: 

 die Bestimmungen des Vertrages oder der Bestellung, 

 das Vergabeprotokoll, 

 die Leistungsbeschreibung, 

 die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB), 

 die Besonderen Technischen Vertragsbedingungen (BTV), 

 die Zusätzlichen Vertragsbedingungen: 

Allgemeine Einkaufsbedingungen für die Ausführung 

von Bauleistungen (ZVB), 

 die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV), 

 Arbeitsschutz- und Umweltschutzordnung für Partnerfirmen / Auftragnehmer (kann im Internet 

unter www.eew-energyfromwaste.com/de/service/einkauf abgerufen werden), 

 die Baustellenordnung, 

 die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen 

für Bauleistungen (VOB, Teil C, Ausgabe 2006), 

 die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB, Teil B, DIN 1961, 

Ausgabe 2006, nachfolgend: „VOB/B“), 

 die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

http://www.eew-energyfromwaste.com/de/service/einkauf.html
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3 Angebot 

3.1 Der Anbieter hat sich genau an die Leistungsbeschreibung und den Wortlaut des Anschreibens zur Aus-

schreibung zu halten. Im Falle von Abweichungen ist im Anschreiben zum Angebot ausdrücklich darauf 

hinzuweisen. 

3.2 Die Einreichung von Alternativ- und Nebenangeboten sowie Sondervorschlägen ist nur im Zusammen-

hang mit der Abgabe des Hauptangebotes zulässig und jeweils mit einem besonderen Schreiben zu er-

läutern. 

3.3 Die Ausarbeitung von Angeboten jeglicher Art hat für den AG kostenlos zu erfolgen. 

3.4 Der Anbieter ist bis zum Ablauf der im Anschreiben zur Ausschreibung angegebenen Zuschlagsfrist an 

sein Angebot gebunden. 

3.5 Mit Abgabe des Angebotes erklärt der Anbieter, dass die Ermittlung der Preise anhand der zur Verfügung 

stehenden Ausschreibungsunterlagen zweifelsfrei möglich war, und dass er Gelegenheit hatte, sich über 

die örtlichen Verhältnisse und die Durchführbarkeit der Leistungen, insbesondere in technischer, ter-

minlicher und baurechtlicher Hinsicht zu informieren. 

4 Nebenleistungen des Auftragnehmers 

Die vertraglichen Leistungen, die mit Einheitspreisen oder Pauschalvergütungen abgegolten werden, 

umfassen insbesondere, soweit im Leistungsverzeichnis nicht anderweitig erfasst, die folgenden Neben-

leistungen: 

4.1 Entladung, Lagerung, Aufbewahrung und Überwachung der vom AN gelieferten Stoffe und Bauteile ein-

schließlich erforderlicher Zwischenlagerung, sowie das Sammeln, Reinigen und Stapeln der Verpackun-

gen bzw. deren Abfuhr von der Baustelle zu einer zugelassenen Anlage einschließlich evtl. anfallender 

Gebühren. 

4.2 Verwertung und Beseitigung von bei den Lieferungen/Leistungen des AN entstehenden Abfällen gemäß 

den abfallrechtlichen Vorschriften. Eigentum, Gefahr und die abfallrechtliche Verantwortung gehen im 

Zeitpunkt des Abfallanfalls auf den AN über. 

4.3 Alle Sicherungsarbeiten und Schutzmaßnahmen des eigenen Gewerkes gegen Wasser, Hochwasser, 

Grund- und Sickerwasser, Frost und sonstige Witterungseinflüsse. 
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4.4 Sicherung der Baustelle gegen unbefugten Zutritt. 

4.5 Reinhaltung der eigenen Baustelle einschließlich Beseitigung von Schnee und Eis. Maßnahmen zur Ver-

hinderung vermeidbarer Umweltverschmutzung und Lärmentwicklung sowie Reinigung zur Übergabe 

der Leistung in besenreinem bzw. des Baugeländes in sauberem Zustand. 

4.6 Anlagen zur Aufrechterhaltung des Verkehrs auf sämtlichen zur Baustelle führenden Zufahrtsstraßen, 

Wegen, Gleisanlagen usw. in Form von Umleitungen und dgl. entsprechend den behördlichen Vorschrif-

ten und Anordnungen. 

4.7 Die Unterhaltung während der Bauzeit und Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes von Zu-

fahrtsstraßen, Wegen, Umleitungen usw. 

4.8 Die Erfüllung aller Entschädigungsansprüche von dritter Seite, die durch Nichtbeachtung dieser Vor-

schriften und Anordnungen entstehen. Dies gilt auch für öffentliche Straßen und Wege. 

4.9 Lieferung von Bestandszeichnungen im Original (je Zeichnung 1fach) einschließlich Zeichnungsverzeich-

nis. Auf Anforderung des AG übergibt der AN diese Unterlagen auch auf Datenträger in einem Format, 

welches die uneingeschränkte Weiterverarbeitung ermöglicht. 

4.10 Die Führung eines Bautagebuches einschließlich Beschaffung der benötigten Unterlagen. Das Bautage-

buch muss mindestens folgende tägliche Eintragungen enthalten: 

 Temperatur (morgens und nachmittags) 

 Wetterangabe 

 evtl. Pegelmessungen 

 Arbeitsbeginn und –ende 

 Personalstand, spezifiziert nach Gewerken 

 Abriss der täglichen Leistungen (auch für Nachunternehmer) 

 Besucher 

 Unfälle 

 eingesetztes Groß- und Spezialgerät 

Dem AG sind zwei Durchschriften zu übergeben. 

4.11 Die Beseitigung der ober- und unterirdischen Teile der Baustelleneinrichtung. 
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5 Weitere vergütungsfreie Verpflichtungen des Auftragnehmers 

5.1 Der AN ist verpflichtet, das Baustellenpersonal darüber zu unterrichten, dass Arbeiten in der Nähe von 

spannungsführenden Teilen der Betriebseinrichtungen nur nach vorheriger Zustimmung und unter stän-

diger Aufsicht eines Beauftragten des AG ausgeführt werden dürfen. Zur Aufnahme dieser Arbeiten ist 

das Eintreffen des Beauftragten abzuwarten. Den Anordnungen des Beauftragten ist in jedem Falle Folge 

zu leisten. 

5.2 Der AN stellt sicher, dass sich seine Mitarbeiter in geschlossenen Werksbereichen den Kontrolleinrich-

tungen des AG unterziehen. 

5.3 Auf Verlangen des AG hat der AN die von ihm hergestellten Ver- und Entsorgungsleitungen auch anderen 

Unternehmern zur Mitbenutzung zu überlassen und die Demontage erst vorzunehmen, wenn hierzu die 

Zustimmung der Bauleitung des AG erteilt ist. Wird nach der Abnahme der Leistung des AN auf Anfor-

derung des AG eine längere Vorhaltung der Leitungen erforderlich, wird diese gesondert vergütet. 

5.4 Bauschilder dürfen nur nach Angabe und mit Zustimmung des AG aufgestellt werden. Bei Aufstellung 

eines Gemeinschaftsbauschildes durch den AG hat sich der AN anteilig an den Kosten zu beteiligen.  

5.5 Bei Einsatz eines Sicherheits- und Gesundheitskoordinators durch den AG hat der AN die notwendige 

Zuarbeit zu erbringen und seinen Anweisungen auf der Baustelle Folge zu leisten. 

6 Änderungen und Ergänzungen zur VOB/B 

Soweit nicht an anderen Stellen speziell geregelt, gelten folgende Abweichungen von der VOB/B: 

6.1 Ergänzend zu und abweichend von § 1 Nr. 2 gilt bei Widersprüchen im Vertrag die unter Ziffer 2 dieser 

Allgemeinen Einkaufsbedingungen aufgeführte Rangfolge. 

6.2 § 2 Nr. 3 wird so ergänzt, dass durch Mehr- oder Minderleistungen, auch über 10 v.H., ebenso wie durch 

Änderungen der Bauentwürfe, die Einheitspreise weder erhöht noch ermäßigt werden. 

6.3 § 3 Nr. 4 wird dahin ergänzt, dass der AN auch zur Feststellung der Lage von Kabeln und Rohrleitungen 

jeder Art verpflichtet ist. Hierzu müssen vor Beginn der Erdarbeiten die zuständigen Betriebsstellen be-

fragt werden. 
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6.4 § 4 Nr. 1 wird so ergänzt, dass zu den Aufgaben des AN auch die Einholung der verkehrspolizeilichen 

Genehmigung für Transporte, die Inanspruchnahme öffentlicher Plätze und die Benutzung betriebsfrem-

der Einrichtungen gehören. Der AN hat den zuständigen Behörden den verantwortlichen Bauleiter und 

seinen Stellvertreter schriftlich zu benennen. 

6.5 Abweichend von § 4 Nr. 4c stellt der AG Brauchwasser, elektrischen Strom, wie diese auf der Baustelle 

verfügbar sind, unter Ausschluss der Verpflichtung zur Lieferung und Schadensersatzleistungen im Falle 

von Betriebsstörungen, kostenlos zur Verfügung. Das Legen von Strom- und Wasseranschlussleitungen 

von den Hauptverteilungsstellen bis zum Verwendungsort liegt im Zuständigkeitsbereich des AN und 

wird nicht besonders vergütet.  

6.6 § 6 Nr. 1 wird so ergänzt, dass der AN verpflichtet ist, seine Arbeiten mit den am Bau beteiligten Unter-

nehmern zu koordinieren. Behinderungsanzeigen bedürfen auch dann der Schriftform, wenn die Behin-

derung offenkundig ist. Im Falle der schuldhaften Unterlassung der Anzeige hat der AN dem AG den 

dadurch entstehenden Schaden zu ersetzen. 

6.7 § 8 Nr. 1 wird dahin ergänzt, dass der AG berechtigt ist, den Vertrag bis zur Vollendung der Leistung 

jederzeit ganz oder teilweise zu kündigen. Dem AN steht in diesem Fall die für den gekündigten Leis-

tungsteil vereinbarte Vergütung zu, abzüglich dessen, was er sich nach § 8 Nr. 1 Abs. 2, Satz 2 VOB/B 

anrechnen lassen muss. Bei der Ermittlung der zu zahlenden Vergütung und des Anrechnungsbetrages 

ist auf die Aufwendungen, die sich nach den Vertragsunterlagen unter Berücksichtigung der Urkalkula-

tion ergeben, abzustellen. Anzurechnen sind dabei auch sämtliche anerkannten Nachträge des AG. 

6.8 Abweichend von § 11 Nr. 4 kann der AG die Vertragsstrafe bis zur Schlusszahlung geltend machen, auch 

wenn er sich das Recht dafür bei der Annahme (Abnahme) der verspäteten Lieferung (Leistung) nicht 

ausdrücklich vorbehält. Eine evtl. zu zahlende Vertragsstrafe wird von der Schlussrechnung in Abzug 

gebracht. 

6.9 Abweichend von § 12 Nr. 1 gilt für die Abnahme eine Frist von 4 Wochen nach Fertigstellung. 

6.10 § 12 Nr. 2 wird dahin ergänzt, dass die Rechtsfolgen der Teilabnahme erst mit der Schlussabnahme ein-

treten. 

6.11 § 12 Nr. 4 wird so ergänzt, dass über die Abnahme ein Protokoll unter Verwendung des Vordruckes des 

AG anzufertigen ist. 
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Sofern der Nachweis der vereinbarten Beschaffenheit oder der vollständigen Funktionsbereitschaft nach 

der Abnahme erfolgt, ist dies ebenfalls in einem Abnahmeprotokoll festzuhalten.  

Für die Geltendmachung einer Vertragsstrafe gilt auch Ziffer 6.8 dieser Bedingungen. 

6.12 § 12 Nr. 5 wird dahin ergänzt, dass der AG berechtigt ist, die Leistungen des AN aus betrieblichen 

Gründen schon vor der Abnahme zu benutzen. Die Benutzung stellt in diesem Fall keine Abnahme dar. 

 

Für die Geltendmachung einer Vertragsstrafe gilt auch Ziffer 6.8 dieser Bedingungen. 

6.13 § 13 Nr. 5 wird dahin ergänzt, dass für durchgeführte Mängelbeseitigungsleistungen die Verjährungsfrist 

am Tage der erneuten Abnahme von neuem beginnt. Die Dauer der neuen Verjährungsfrist richtet sich 

nach dem Zeitraum der vertraglich vereinbarten Verjährungsfrist. 

6.14 § 14 Nr. 1 ist so zu verstehen, dass die Schlussrechnung nach Konten (siehe Ziffer 20.2) getrennt aufzu-

stellen und zu legen ist. 

6.15 § 14 Nr. 2 wird so ergänzt, dass Aufmaße wechselseitig schriftlich anzuerkennen sind. Wird das recht-

zeitige Aufmaß versäumt, so erfolgt Freilegung oder sonstige Nachprüfung auf Kosten des AN. Abge-

rechnet wird nach den Ausführungszeichnungen. Bei erheblichen Änderungen der Ausführung oder 

zwecks besserer Darstellung hat der AN pausfähige Zeichnungen anzufertigen und mit der jeweiligen 

Abschlags- bzw. Schlussrechnung einzureichen. Ziffer 4.9 Satz 2 gilt entsprechend. Sie müssen alle Ein-

zelheiten enthalten, die für die Abrechnung sowie für spätere Änderungs- oder Ergänzungsarbeiten 

wichtig sind. 

6.16 Ergänzend zu § 15 gilt für Stundenlohnarbeiten folgende Regelung: 

6.16.1 Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn eine ausdrückliche schriftliche Anordnung der örtli-

chen Bauleitung des AG vorliegt. 

6.16.2 Stundenlohnarbeiten werden grundsätzlich mit einer separaten Bestellung beauftragt. Die Verrech-

nungssätze (d. h. die Vergütung für Stundenlohnarbeiten) sind mit einem gesonderten Angebot einzu-

reichen. 

6.16.3 Stundenlohnarbeiten im geringen Umfang werden, soweit keine entsprechenden Verrechnungssätze im 

Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, mit den zur Zeit der Ausführung gültigen Tariflöhnen und den in 
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der Bestellung aufgeführten Zuschlägen vergütet. Sie sind getrennt nach Lohn und Zuschlägen auszu-

weisen. 

6.16.4 Mit den Verrechnungs-/Zuschlagssätzen sind sämtliche Kosten (z.B. Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn, 

Kleingeräte und Werkzeuge) abgegolten. Lohnnebenkosten (z.B. Fahrgelder, Auslösung) werden nicht 

gesondert vergütet. 

6.16.5 Tarifliche Zuschläge für Mehrarbeit (Überstunden), Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sowie Erschwer-

nisse werden gemäß den jeweiligen Tarifbestimmungen vergütet. 

6.16.6 Großgeräte werden, wenn keine entsprechenden Einheitspreise im Leistungsverzeichnis vorgesehen 

sind, nach der zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe gültigen Baugeräteliste abgerechnet, und zwar für die 

Zeit des unmittelbaren Einsatzes, darüber hinaus nur nach vorheriger, schriftlicher Vereinbarung mit 

dem AG. 

6.16.7 Stundenlohnnachweise sind täglich zu erstellen und der örtlichen Bauleitung des AG am darauffolgen-

den Arbeitstag zur Gegenzeichnung vorzulegen. Die Stundenlohnnachweise haben detaillierte Angaben 

über die Art der durchgeführten Arbeiten sowie die dafür benötigte Zeit, das verbrauchte Material und 

den damit verbundenen Einsatz von Großgeräten (gemäß Baugeräteliste) zu enthalten. Die Gegenzeich-

nung bestätigt lediglich die Durchführung der Arbeiten und steht unter dem Vorbehalt der Rechnungs-

prüfung. Der AN verwendet hierzu auf Aufforderung des AG dessen Vordrucke. Das Original ist dem AG 

zu überlassen. 

6.17 § 16 Nr. 1 wird dahin ergänzt, dass der AG Abschlagszahlungen bis 90 % der nachweislich erbrachten 

Leistungen – jedoch nicht unter 10.000 EURO - leistet. Die Hinterlegung des Einbehaltes nach § 17 Nr. 6 

ist ausgeschlossen. Der Leistungsnachweis ist wie bei der Schlussrechnung getrennt nach Konten aufzu-

stellen. 

6.18 § 16 Nr. 3 wird so ergänzt, dass der Sicherheitseinbehalt der Abschlagszahlungen mit der Schlussrech-

nung ausbezahlt wird, sofern eine vertragliche Regelung für die Gestellung einer Bürgschaft für Mängel-

ansprüche nicht vorgenommen wurde. 

Die Bezahlung der Schlussrechnung erfolgt innerhalb von zwei Monaten, bei Aufträgen < 10.000 EURO 

innerhalb von 30 Tagen, jeweils nach vorbehaltloser Abnahme und Rechnungseingang. 



 
 

Seite 10 von 26 

 

 
Allgemeine  Einkaufsbedingungen  für  die  Ausführung  von  
Bauleistungen der EEW Energy from Waste GmbH, 12/2023 

Stellt der AG nach Zahlung der Schlussrechnung etwaige Rückzahlungsansprüche fest, so verpflichtet 

sich der AN, diese unverzüglich auszugleichen. Bei Rückforderungen aus Überzahlungen kann sich der 

AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§§ 818 ff BGB) berufen. 

6.19 Ergänzend zu § 17 gelten für in der Bestellung vereinbarte Sicherheiten folgende Regelungen: 

6.19.1 Vertragserfüllungsbürgschaft: Vom AN ist mit der Bestellannahme eine unbefristete Vertragserfüllungs-

bürgschaft (Bankbürgschaft) in Höhe von 5 % des Bestellwertes (einschließlich jeweils gültiger gesetzli-

cher Umsatzsteuer) einzureichen. Die Rückgabe erfolgt nach Übersendung der Schlussrechnung. 

6.19.2 Bürgschaft für Mängelansprüche: Der AN hat mit der Schlussrechnung eine unbefristete Bürgschaft für 

Mängelansprüche (Bankbürgschaft) in Höhe von 5 % des Gesamtabrechnungswertes (einschließlich je-

weils gültiger gesetzlicher Umsatzsteuer) einzureichen. 

Falls die Bürgschaft während der Verjährungsfrist ganz oder teilweise in Anspruch genommen wird, ist 

der AN verpflichtet, den entsprechenden Betrag umgehend wieder aufzufüllen. 

Die Rückgabe der Bürgschaftsurkunde erfolgt nach Ablauf der Verjährungsfrist. 

6.19.3 Vordruck für Bürgschaften 

Für Bürgschaften sind ausschließlich die Vordrucke "Bürgschaft" des AG zu verwenden. 

Der AN verpflichtet seinen Bürgen, den/die Vordruck(e) ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben 

zurückzusenden. Änderungen bzw. Ergänzungen sind nicht zulässig. 

7 Mindestlohn 

7.1 Der AN ist verpflichtet, die Regelungen des Mindestlohngesetzes (MiLoG) einzuhalten, insbesondere sei-

nen Mitarbeitern den jeweils nach § 1 MiLoG erforderlichen Mindestlohn zu zahlen. Sofern der AN im 

Zusammenhang mit der Erbringung der vertraglichen Leistungen mit Zustimmung des AG Nachunter-

nehmer bzw. Verleiher einsetzt, hat er sicherzustellen, dass auch diese ihren Mitarbeitern den Mindest-

lohn gem. § 1 MiLoG zahlen und eine entsprechende Verpflichtung an etwaige von ihnen eingesetzte 

weitere Nachunternehmer bzw. Verleiher weiterleiten. 

7.2 Verletzt der AN die vorgenannten Verpflichtungen aus Ziffer 7.1., und wird der AG durch Mitarbeiter des 

AN oder seiner Nachunternehmer auf Zahlung des Mindestlohnes in Anspruch genommen, hat der AN 
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den AG von diesen Ansprüchen freizustellen. Der AG ist bei einem Verstoß zu einer außerordentlichen 

Kündigung des Vertrages berechtigt. 

8 Compliance, Lieferantenkodex, „UN Global Compact“ und Terrorismusbekämpfung 

8.1 Die Unternehmenskultur und -politik des AG setzt einwandfreies Verhalten gegenüber Geschäftspart-

nern voraus und verbietet jegliches Verhalten, das den guten Ruf des jeweiligen Geschäftspartners schä-

digen könnte. Der AG hat ein Compliance Management System (CMS) eingerichtet, um Regelkonformi-

tät sicherzustellen. Der AN ist verpflichtet, sämtliche einschlägigen Rechtsanforderungen zu erfüllen. 

Diese beinhalten insbesondere Gesetze und Regelungen gegen Korruption, Bestechung, Kartellverstöße, 

Geldwäsche, Steuerstraftaten und -vergehen und Betrug. Die Geschäftspartner werden unter keinen 

Umständen Bestechungsgelder oder andere Arten von Vergünstigungen als Anreiz oder Belohnung für 

ein Tun oder Unterlassen in Verbindung mit diesem Auftrag zahlen, anbieten, annehmen oder verlan-

gen, sei es direkt oder indirekt. Für den Fall jeglichen Verstoßes gegen die einschlägigen Strafgesetze 

sowie die o. g. Gesetze und Regelungen hat der AG das Recht, den Auftrag/ den Vertrag außerordentlich 

zu kündigen. 

8.2 Der Lieferantenkodex (Supplier Code of Conduct) nimmt Bezug auf alle Prinzipien, denen der AG eine 

übergeordnete Bedeutung beimisst und die zur Einhaltung von sozialen Standards, Umweltstandards 

sowie ethischen und moralischen Standards vom AN berücksichtigt werden müssen. Der AG unterstützt 

zudem die Initiative "United Nations Global Compact". Die Initiative basiert auf zehn fundamentalen 

Prinzipien, welche die Globalisierung sozialer und ökologischer gestalten und Korruption verhindern sol-

len. Die Prinzipien des UN Global Compact sind Teil des Lieferantenkodex, der im Internet unter 

www.eew-energyfromwaste.com/de/service/einkauf abgerufen werden kann.  Der AN verpflichtet sich, 

den Lieferantenkodex zu beachten.  

8.3 Durch die Verordnungen (EG) Nr. 881/2002 und (EG) Nr. 2580/2001 des Rates der Europäischen Union, 

die unmittelbar in jedem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft gelten, wurde zum Zweck der 

Terrorismusbekämpfung das Verbot, bestimmten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder 

Organisationen direkt oder indirekt Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen, 

eingeführt. Der AN verpflichtet sich, dieses Verbot zu beachten und seine Geschäftspartner und Mitar-

beiter daraufhin zu überprüfen, ob eine Namensidentität mit den in den als Anhängen zu den Verord-

nungen veröffentlichten Listen genannten natürlichen oder juristischen Personen, Gruppen oder 
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Organisationen besteht. Im Falle einer Namensidentität ist von der Durchführung von Geschäften mit 

diesen Personen, Gruppen oder Organisationen abzusehen. 

8.4 Bei einem Verstoß gegen den in Ziff. 8.2 genannten Lieferantenkodex oder bei einem Verstoß gegen das 

in Ziff. 8.3 näher bezeichnete Verbot gem. EG-VO 881/2002 und EG-VO 2580/2001 hat der AG das Recht 

die Vertragserfüllung auszusetzen oder nach eigener Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder diesen zu 

kündigen, wenn der Verstoß nicht nach angemessener Fristsetzung beseitigt wird. Handelt es sich um 

einen schwerwiegenden, andauernden oder sich wiederholenden Verstoß, ist die Fristsetzung entbehr-

lich. Im Falle eines schuldhaften Verstoßes ist der AN zum Schadensersatz gegenüber dem AG verpflich-

tet. 

8.5 Der AN gewährleistet den ungehinderten Zugang der bei ihm angestellten Mitarbeiter zu dem beim AG 

eingerichteten Beschwerdeverfahren. Er unternimmt insbesondere keine Handlungen, die den Zugang 

zum Beschwerdeverfahren behindern, versperren oder erschweren. Der AN verpflichtet sich, die Pflich-

ten an seine Zulieferer im Sinne des Lieferkettengesetzes vertraglich weiterzugeben und dafür zu sorgen, 

dass die Pflichten in der Lieferkette weitergegeben werden. 

8.6 Der AN verpflichtet seine eigenen Zulieferer im Sinne des Lieferkettengesetzes zur Einhaltung des Liefe-

rantenkodex (Supplier Code of Conduct) und händigt dem Zulieferer spätestens bei Vertragsschluss eine 

Kopie des Lieferantenkodex aus. Der AN gewährleistet, dass seine Zulieferer im Sinne des Lieferketten-

gesetzes die Vorgaben aus dem Lieferantenkodex vertraglich adressieren und weitergeben. Der AN ist 

befugt, die Pflicht aus Satz 2 auf Grundlage eines eigenen Verhaltenskodex einzuhalten, sofern die darin 

ausgeführten und zu beachtenden Rechtspositionen denen des Lieferantenkodex des AG entsprechen.   

9 Nachunternehmerleistungen und –verpflichtungen 

9.1 Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des AG darf der AN seine Verpflichtungen aus dem Vertrag 

weder ganz noch teilweise auf andere übertragen oder die ihm übertragenen Leistungen und Arbeiten 

an andere Unternehmen weitergeben. Dies gilt auch für Leistungen, auf die der Betrieb des AN nicht 

eingerichtet ist. 

Die Vergabe von Teilleistungen durch Nachunternehmer an ein weiteres Unternehmen bedarf ebenfalls 

der vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. 
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Im Fall des Einsatzes von Nachunternehmern besprechen die Verantwortlichen des AN und der von ihm 

eingesetzten Nachunternehmern die arbeitssicherheitsrechtlichen Regelungen, insbesondere die gel-

tenden berufsgenossenschaftlichen sowie weitere durch den AG vorgegebenen Vorschriften und Regeln 

und dokumentieren dies in einem Kurzprotokoll. Hiervon erhält der AG eine Abschrift. 

9.2 Mit der Angebotsabgabe sind bereits die Nachunternehmer bzw. die Leistungen zu benennen, die an 

Nachunternehmer vergeben werden.  

9.3 Der AN hat den Nachunternehmer im Nachunternehmervertrag zu verpflichten, dem AN die erforderli-

chen Bescheinigungen neuesten Datums des Finanzamtes, der zuständigen Sozialversicherungsträger 

und der Berufsgenossenschaft sowie – falls erforderlich – Arbeitserlaubnisse zur Vorlage beim AG zu 

übergeben. Der AN hat dem Nachunternehmer bezüglich der von ihm übernommenen Aufgaben alle 

Verpflichtungen aufzuerlegen und deren Einhaltung sicherzustellen. 

9.4 Der AN darf seine Nachunternehmer nicht daran hindern, mit dem AG Verträge über andere Lieferun-

gen/Leistungen abzuschließen. Unzulässig sind insbesondere Exklusivitätsvereinbarungen mit Dritten, 

die den AG oder den Nachunternehmer am Bezug von Lieferungen/Leistungen hindern, die der AG selbst 

oder der Nachunternehmer für die Abwicklung derartiger Aufträge benötigt. 

10 Ausführung, Umweltschutz, Sicherheit, Gesundheitsschutz und Qualität 

10.1 Der AN hat die anerkannten Regeln der Technik, die jeweils gültigen gesetzlichen und behördlichen Vor-

schriften und die betrieblichen Regeln und Vorschriften des AG zu berücksichtigen. Insbesondere hat 

der AN die berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, die „Grundsätze der Prävention“ BGV 

A 1 sowie die allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln sowie die 

Baustellenverordnung zu beachten. Der AN hat die Inhalte des Arbeitsschutzgesetzes und der Betriebs-

sicherheitsverordnung zu berücksichtigen. Dazu zählt insbesondere die Erstellung von Gefährdungsbe-

urteilungen für die durchzuführenden Tätigkeiten und die eingesetzten Arbeitsmittel. 

10.2 Maschinen und technische Arbeitsmittel sind entsprechend des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes 

(GPSG) mit einer Montage- und Betriebsanleitung, einer EG-Konformitätserklärung, einer CE-Kennzeich-

nung und ggf. einer Baumusterprüfung zu liefern. Es sind vorzugsweise Arbeitsmittel mit GS-Kennzeich-

nung zu liefern. Ist ein Prüfzeichen nicht erteilt, ist die Einhaltung der oben genannten Vorschriften 

durch den Lieferanten nachzuweisen. 
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10.3 Bei der Lieferung von Gefahrstoffen im Sinne der Gefahrstoffverordnung sind dem AG Produktinforma-

tionen, insbesondere aktuelle EG-Sicherheitsdatenblätter in deutscher Sprache, rechtzeitig vor der Lie-

ferung an der Anlieferstelle zu übermitteln. Das gleiche gilt für Informationen bezüglich gesetzlich be-

dingter Vermarktungsbeschränkungen. Die Bestimmungen des Gefahrgutbeförderungsgesetzes sind 

einzuhalten. 

10.4 Der Einsatz von krebserzeugenden, fortpflanzungsgefährdenden und erbgutverändernden Stoffen ist 

generell zu vermeiden. Bei notwendigen Abweichungen hiervon ist der AG vor Lieferung/Einsatz schrift-

lich zu informieren. Daraus resultierende Schutzmaßnahmen sind gemeinsam abzustimmen. 

10.5 Unterhält der AN ein Qualitätssicherungssystem z.B. gemäß DIN EN ISO 9001 – 9003, ist der AG oder ein 

von ihm beauftragter Dritter berechtigt, das System nach Abstimmung mit dem AN zu überprüfen. 

10.6 Der AN wird sich der Arbeitszeit anpassen, die am Ort der Leistungserbringung gilt, soweit Terminver-

einbarungen nicht entgegenstehen. Die Beauftragten und das Personal des AN sind verpflichtet, das 

Zeiterfassungssystem des AG zu nutzen. Die ortsüblichen Regelungen sind vor Arbeitsaufnahme mit dem 

jeweiligen Betrieb abzustimmen. 

10.7 Der AN legt dem AG auf Verlangen die erforderlichen Bescheinigungen neuesten Datums des Finanzam-

tes, der zuständigen Sozialversicherungsträger und der Berufsgenossenschaft vor.  

10.8 Der AN und seine Nachunternehmer setzen qualifiziertes, unterwiesenes und entsprechend der auszu-

führenden Tätigkeit nach berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen arbeitsmedizinisch untersuchtes 

Personal ein. Auf Wunsch des AG sind entsprechende aktuelle Qualifikations- und Untersuchungsnach-

weise vorzulegen. 

Der AG behält sich eine Kontrolle hinsichtlich der Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften durch den 

AN und die von ihm eingesetzten Nachunternehmer während der Arbeiten vor. 

10.9 Der AN verpflichtet sich, niemanden, mit dem er in Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den AG in 

Kontakt kommt, ungerechtfertigter Benachteiligung oder Belästigung auszusetzen. Der AN verpflichtet 

sich weiterhin, seine Arbeitnehmer ausdrücklich auf diese Verpflichtung hinzuweisen und sie entspre-

chend zu verpflichten. 

10.10 Der AN ist verpflichtet, die ihm bekannt gemachten örtlichen Verhaltensregeln zum Notfallschutz einzu-

halten. 
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10.11 Der AG ist berechtigt, aus wichtigem Grund die Ablösung von Personal des AN zu verlangen. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn berechtigte Zweifel an der notwendigen Erfahrung oder Qualifikation beste-

hen bzw. Arbeitssicherheits-/Umweltschutzbestimmungen nicht beachtet werden. Der AN verpflichtet 

sich, in diesen Fällen für qualifizierten Ersatz zu sorgen. Die vereinbarten Termine bleiben hiervon un-

berührt. Eine Ablösung des Personals durch den AN bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des 

AG. Alle damit verbundenen Mehrkosten trägt der AN. 

10.12 Der AN verpflichtet sich, den AG von sämtlichen Schäden und Kosten (einschließlich Kosten der Rechts-

verfolgung) freizustellen, die aus einer Verletzung von Rechtsnormen durch den AN oder einen seiner 

Mitarbeiter bzw. Nachunternehmer resultieren. 

10.13 Der AG erfasst alle Betriebs- und Dienstwegeunfälle eigener und für ihn tätiger fremder Mitarbeiter. Die 

Erfassung dient der Verbesserung der Arbeitssicherheit. 

Wenn ein vom AN oder seinen Nachunternehmern eingesetzter Mitarbeiter auf dem Weg zum bzw. vom 

Leistungsort (Dienstwegeunfall) oder am Leistungsort im Rahmen der vereinbarten Tätigkeit (Betriebs-

unfall) einen Unfall erleidet, teilt der AN dies und weitere Einzelheiten des Unfallereignisses der örtli-

chen Sicherheitsfachkraft des AG unverzüglich schriftlich mit. Die Unfallmeldung entbindet den AN nicht 

von bestehenden gesetzlichen Meldepflichten, insbesondere gegenüber der Berufsgenossenschaft. 

11 Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten 

11.1 Setzt der AN oder der Nachunternehmer Arbeitskräfte ein, die nicht aus EU-Staaten stammen, sind dem 

AG vor Arbeitsbeginn durch den AN die entsprechenden Arbeitserlaubnisse vorzulegen. 

11.2 Verstößt der AN gegen die Pflicht aus Ziffer 11.1, kann der AG vom Vertrag zurückzutreten und/oder 

Schadensersatz verlangen. 

12 Preisgrundlagen 

12.1 Die Preise verstehen sich, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, einschließlich der Liefe-

rung aller erforderlichen Baustoffe frei Verwendungsstelle, der Arbeitslöhne, Lohnzulagen, der Gestel-

lung und Vorhaltung aller erforderlichen Rüst- und Hebezeuge, Werkzeuge, Geräte, Maschinen, Baubu-

den usw. sowie Verpackungskosten. 
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Die Preise sind unter Berücksichtigung sämtlicher Nachlässe und Zuschläge Festpreise zuzüglich der ge-

setzlichen Umsatzsteuer und sind auch bei Nachtragsangeboten nach Lohn- und Materialkosten ge-

trennt aufzuführen. Sie gelten auch für gleiche oder gleichwertige Leistungen anderer Bauteile, selbst 

wenn sie im Leistungsverzeichnis nur für einen bestimmten Bauteil vorgesehen sind. 

12.2 Die Preise enthalten zusätzlich zur VOB, Teile B und C: 

12.2.1 die Gestellung des verantwortlichen Aufsichtspersonals mit entsprechend qualifizierten Fachkräften, 

12.2.2 die Kosten für die Ausführung von Restarbeiten zu einem späteren Termin, 

12.2.3 soweit in besonderen Positionen des Leistungsverzeichnisses nicht erfasst: 

12.2.4 die Gemeinkosten der Baustelle, insbesondere Gehälter, Auslösungen, Reisekosten des Bauleiters, 

Bauschreibers usw., ferner die Kosten des Bürobetriebes auf der Baustelle, die Telefongebühren, die 

PKW-Kosten, die Lohnnebenkosten aller Art, wie Wegegelder, An- und Rückreisegelder, Wochenend-

heimfahrten sowie die Unterbringung auswärtiger Arbeitskräfte usw. 

13 Versicherungen 

Der AN muss für die Dauer des Vertrages, einschließlich Garantiezeiten und Verjährungsfristen für Män-

gelansprüche, Haftpflichtversicherungsschutz mit branchenüblichen Konditionen (Mindestdeckungs-

summe von 2,5 Mio. EURO pro Schadensereignis) unterhalten, den er auf Verlangen des AG nachzuwei-

sen hat.  

14 Bestellung 

14.1 Bestellungen bedürfen der Schriftform. Sie ist auch gewahrt bei Übermittlung auf dem Wege der elekt-

ronischen Datenübertragung. Mündliche Nebenabreden zur Bestellung sind nur verbindlich, wenn der 

AG sie schriftlich bestätigt. Dies gilt auch für nachträgliche Änderungen und Ergänzungen. 

14.2 Die Bestellung ist innerhalb von zehn Werktagen durch den AN auf der hierfür vorgesehenen Kopie der 

Bestellung (Bestellungsannahme) rechtsgültig unterschrieben zu bestätigen. Bestellungen, die der AG 

auf dem Wege der elektronischen Datenübertragung übermittelt hat, kann der AN auf dem gleichen 

Wege bestätigen. 
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15 Liefer-/Leistungszeit 

15.1 Die in der Bestellung angegebenen Termine der Lieferung oder Leistung sind bindend. Der AN ist ver-

pflichtet, den AG unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn Umstände eintreten oder ihm erkennbar 

werden, aus denen sich ergibt, dass der vereinbarte Termin nicht eingehalten werden kann. 

15.2 Auf das Ausbleiben notwendiger, vom AG zu liefernder Unterlagen, kann sich der AN nur berufen, wenn 

er diese Unterlagen trotz vorheriger schriftlicher Aufforderung nicht innerhalb angemessener Frist er-

halten hat. 

16 Versandbedingungen 

Neben der Versandanschrift sind in den Transportpapieren die Bestellangaben (Bestell-Nr., Bestellda-

tum, Anlieferstelle, Name des Empfängers, Material-Nr.) anzugeben und Materialzeugnisse mitzuliefern. 

17 Betreten und Befahren des Werksgeländes/der Baustelle 

17.1 Das Betreten und Befahren des Werksgeländes/der Baustelle ist rechtzeitig anzumelden. Den Anwei-

sungen des Fachpersonals des AG ist zu folgen. Die straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften sind einzu-

halten. Der AG und seine Mitarbeiter haften, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur für grobe Fahrlässig-

keit und Vorsatz, bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit auch für einfache Fahrlässigkeit. 

17.2 Werden Leistungen auf dem Werksgelände/der Baustelle erbracht, so gilt die entsprechende Baustel-

lenordnung. Bei Arbeitsaufnahme oder auf vorherige Anforderung wird den Aufsichtspersonen des AN 

eine Ausfertigung der Baustellenordnung einschließlich Anlagenverzeichnis gegen Unterschrift ausge-

händigt. Die Kenntnis über den Inhalt der Baustellenordnung einschließlich Anlagenverzeichnis ist durch 

eine schriftliche Erklärung zu bestätigen. 

18 Außervertragliche Zusatzarbeiten 

18.1 Für außervertragliche Zusatzarbeiten hat der AN unverzüglich nach Kenntniserlangung ein schriftliches 

Nachtragsangebot (3fach) unter Vorlage der Kalkulationsunterlagen dem AG einzureichen. Ziffer 4.9 Satz 

2 gilt entsprechend. Die Kalkulation muss nachweislich auf Vertragspreisniveau basieren. Die Auswir-

kungen auf die Vertragstermine sind aufzuzeigen. Im Hauptauftrag vereinbarte Nachlässe sind bei au-

ßervertraglichen Zusatzarbeiten entsprechend in Abzug zu bringen, auch wenn die Nachlässe im Rah-

men der Vertragsverhandlungen gewährt worden sind. 
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18.2 Mit den Arbeiten darf erst nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des AG begonnen werden. Sofern 

aus betrieblichen Gründen die Durchführung der Arbeiten vor Zustimmung erforderlich wird, bedeutet 

die Freigabe durch die Bauleitung des AG nicht die gleichzeitige Anerkennung der Nachtragspreise. 

18.3 Falls bei Ausführung der Leistungen ein Nachtragsangebot noch nicht vorliegt, ist dieses unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 8 Werktagen nachzureichen. 

19 Mängelansprüche, Haftung und Abnahme 

19.1 Für die Verjährungsfristen gelten die Bestimmungen des § 13 Nr. 4 der VOB/B, jedoch beträgt für Bau-

werke die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 5 Jahre. 

19.2 Bis zur Abnahme der gesamten Leistung trägt der AN abweichend von § 7 Nr. 1 VOB/B die Gefahr der 

zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Unterganges. Etwaige Versicherungen gehen zu seinen 

Lasten. 

19.3 Eine ausgeführte Leistung gilt nur dann als abgenommen, wenn der AG die Abnahme schriftlich erklärt 

hat. Über die Abnahme ist ein Protokoll unter Verwendung des AG-Vordrucks ‘‘Abnahmeprotokoll‘‘ an-

zufertigen. Mängel, die während der Verjährungsfrist auftreten, gelten im Zweifel als Folgen vertrags-

widriger Leistung. 

19.4 Für alle Unfälle und Schäden, die bei den durchzuführenden Arbeiten entstehen, haftet der AN nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. Eine Entlastung des AN nach § 831 BGB ist ausgeschlossen. 

19.5 Der AN ist verpflichtet, die ihm vom AG zur Verfügung gestellten Einrichtungen und Geräte bei Übergabe 

auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu überprüfen. Der AG haftet nicht für Schäden, die durch nicht 

ordnungsgemäße Gerätschaften oder durch unsachgemäße Verwendung der bereitgestellten Gerät-

schaften entstehen. 

20 Rechnungslegung und Kontierung 

20.1 Der AN ist verpflichtet, die Massen kontinuierlich zu verfolgen. Ist erkennbar, dass die Bauleistung den 

Bestellwert übersteigt, ist der AN verpflichtet, den AG unverzüglich schriftlich zu informieren. 

20.2 Die Rechnungslegung ist nach verschiedenen Kontierungen aufzubauen. Diese werden im Auftragsleis-

tungsverzeichnis bzw. in der Bestellung benannt. 
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20.3 Die 2fach auszufertigenden Rechnungen sind an die in der Bestellung angegebene Rechnungsanschrift 

bzw. an die Verwaltung des AG unter Angabe der Bestellnummer zu senden. Sämtliche Abrechnungsun-

terlagen (Stücklisten, Aufmaße usw.) sind beizufügen. Jede Rechnung muss die gesetzlich geschuldete 

Umsatzsteuer separat ausweisen. 

21 Abtretungsverbot 

Abtretungen sowie sonstige Übertragungen von Rechten und Pflichten des AN außerhalb des Anwen-

dungsbereiches des § 354a HGB sind ausgeschlossen; Ausnahmefälle bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

vorherigen schriftlichen Zustimmung des AG. 

22 Nutzungs- und Schutzrechte 

22.1 Der AG darf den Vertragsgegenstand einschließlich der zugrunde liegenden Patent- und sonstigen 

Schutzrechte in seinem Konzernbereich uneingeschränkt nutzen. Dieses Nutzungsrecht berechtigt auch 

zu Änderungen an dem Vertragsgegenstand und erfasst auch Abbildungen, Zeichnungen, Berechnun-

gen, Analysemethoden, Rezepturen und sonstige Werke, die vom AN bei einem Zustandekommen und 

der Durchführung des Vertrags gefertigt oder entwickelt werden. Zum Zwecke des Nachbaus von Ersatz- 

und Reserveteilen darf der AG Unterlagen Dritten überlassen. Der AN sichert zu, dass Rechte Dritter, 

insbesondere seiner Nachunternehmer, der Einräumung des Nutzungsrechtes nicht entgegenstehen 

und stellt den AG insoweit von Ansprüchen frei. 

22.2 Der AN haftet dafür, dass durch die Lieferung und Nutzung der Liefer- und Leistungsgegenstände 

und/oder des hergestellten Werkes Schutzrechte und Urheberrechte Dritter nicht verletzt werden. Der 

AN hat den AG von etwaigen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung dieser Rechte freizustellen und den 

AG auch sonst schadlos zu halten. Auch wenn gewerbliche Schutzrechte des AN bestehen, dürfen vom 

AG oder seinen Beauftragten Instandsetzungen vorgenommen werden. 

23 Geheimhaltung 

23.1 Der AN verpflichtet sich, alle Informationen, die ihm der AG im Zusammenhang mit dem Auftrag zugäng-

lich macht, uneingeschränkt vertraulich zu behandeln und ausschließlich zur Erfüllung des Vertrages zu 

verwenden. Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Bestimmung sind Unterlagen, Angaben, Daten 

sowie sonstige Informationen, die als solche bezeichnet oder ihrer Natur nach als vertraulich anzusehen 

sind. 
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23.2 Soweit sich unter vertraulichen Informationen personenbezogene Daten befinden, gelten für die Ver-

wendung dieser darüber hinaus die Bestimmungen des Abschnittes 24. Im Falle eines Widerspruchs zwi-

schen den Regelungen dieses Abschnittes 23 und den Regelungen des Abschnittes 24 gehen im Hinblick 

auf die personenbezogenen Daten die Regelungen des Abschnittes 24 vor. 

23.3 Die Geheimhaltungspflicht gilt nicht für Informationen, die dem AN bei Empfang bereits nachweislich 

bekannt waren oder von denen er anderweitig Kenntnis (z. B. von Dritten ohne Vorbehalt der Vertrau-

lichkeit oder durch eigene Bemühungen) erlangt hat. Diese im vorhergehenden Satz genannte Aus-

nahme gilt jedoch nicht für personenbezogene Daten. 

23.4 Der AN verpflichtet sich, nur solchen Mitarbeitern sowie Nachunternehmern und Lieferanten Zugang zu 

vertraulichen Informationen des AG zu gewähren, die mit der Leistungserbringung im Rahmen dieses 

Vertrages betraut sind und sich in gleicher Weise zur Geheimhaltung verpflichtet haben. Die Weitergabe 

der Verpflichtung hat der AN dem AG auf Verlangen nachzuweisen. 

23.5 Alle vom AG übergebenen Informationen bleiben Eigentum des AG. Gleiches gilt für Kopien, auch wenn 

sie vom AN angefertigt werden. Ein Zurückbehaltungsrecht des AN an den Informationen, Kopien oder 

Datenträgern besteht nicht. 

23.6 Die vom AG übergebenen Informationen sind nach Durchführung der Vertrages auf Verlangen des AG 

oder spätestens nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängelansprüche vollständig, unaufgefordert an 

den AG zurückzugeben oder nach dessen Wahl zu vernichten. Es sei denn, gesetzliche Aufbewahrungs-

fristen stehen entgegen. 

23.7 Der AG kann ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten, wenn der AN seinen Pflichten gemäß diesem 

Abschnitt „Geheimhaltung“ innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist nicht nachkommt.  

 

Der AN haftet dem AG für alle Schäden, die dem AG aus der Verletzung seiner Verpflichtungen erwach-

sen. 

24 Datenschutz und -sicherheit, Auftragsdatenverarbeitung 

24.1 Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz (z. B. Bundesdatenschutz-

gesetz, Telekommunikationsgesetz) zu beachten sowie ihre Einhaltung unter Beachtung der nachste-

henden Vorschriften dieses Abschnittes 24 zu gewährleisten und zu überwachen. 
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24.2 Personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und nutzt der AN im Wege der weisungsgebundenen Auf-

tragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG (nachfolgend „Auftragsdatenverarbeitung“ genannt) für den 

AG nur soweit dies zur Erfüllung der Pflichten des AN aus der Bestellung erforderlich ist. Inhalt der Be-

stellung in diesem Sinne sind auch alle Anlagen und Dokumente, auf die die Bestellung verweist. 

24.3 Die Art der im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung vom AN zu verwendenden Daten und die be-

troffenen Personengruppen sind in der Bestellung bzw. in einer Anlage zur Bestellung bezeichnet (nach-

folgend „personenbezogene Daten“ genannt). 

24.4 Personenbezogene Daten im Sinne dieser AGB sind auch solche personenbezogenen Daten, die der AG 

selbst im Auftrag eines Dritten verarbeitet und dem AN zur Verfügung stellt, soweit sich der AG zur 

Erfüllung seiner Pflichten gegenüber dem Dritten des AN bedient. 

24.5 Der AG bleibt auch bei der Auftragsdatenverarbeitung weiterhin ,,Herr“ der personenbezogenen Daten. 

Ein Zurückbehaltungsrecht des AN an den personenbezogenen Daten nebst Datenträgern und Unterla-

gen, die solche Daten enthalten, besteht nicht. 

24.6 Die Auftragsdatenverarbeitung umfasst diejenigen Handlungen im Hinblick auf die personenbezogenen 

Daten, die zur Erfüllung der Pflichten des AN aus der Bestellung erforderlich sind und in der Bestellung 

bezeichnet sind. Der Zugriff auf Datenbestände und das Recht zur Auftragsdatenverarbeitung wird nur 

soweit und in dem Umfang eingeräumt, als er zur ordnungsgemäßen Erfüllung der o. g. Pflichten erfor-

derlich ist. Eine darüber hinausgehende Verwendung der Daten durch den AN ist nicht gestattet. Insbe-

sondere darf der AN keine Kopien oder Duplikate der Daten ohne Wissen und Zustimmung des AG er-

stellen. 

24.7 Die Dauer der Auftragsdatenverarbeitung ist auf die Dauer der vom AN gemäß der Bestellung zu erbrin-

genden Leistungen, sowie deren Abrechnung befristet. 

24.8 Der AG hat das Recht, dem AN Weisungen über die Art, den Umfang und die Verfahren der Datenverar-

beitung sowie die hierbei zu treffenden Datensicherheitsmaßnahmen zu erteilen. Der AN ist ausschließ-

lich berechtigt, die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im Rahmen der Weisungen des AG vor-

zunehmen. Ist der AN der Ansicht, dass eine Weisung des AG gegen die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Datenschutz verstößt, hat er den AG unverzüglich hierauf hinzuweisen. 

24.9 Die Weisungs- und Kontrollrechte des AG aus der Bestellung und diesem Abschnitt 24 können auch 

durch eine andere vom AG beauftragte Person wahrgenommen werden. 
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24.10 Die Verarbeitung und Nutzung der Daten findet ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutsch-

land, in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-

mens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorhe-

rigen Zustimmung des AG. 

24.11 Änderungen des Gegenstands, des Umfangs, der Art, der Dauer, des Zwecks der Auftragsdatenverarbei-

tung oder des Kreises der Betroffenen bedürfen einer entsprechenden schriftlichen Vereinbarung zwi-

schen dem AN und dem AG. 

24.12 Die Vorschriften zur Auftragsdatenverarbeitung gelten ferner entsprechend, wenn die Prüfung oder 

Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen für den AG vom AN vorge-

nommen wird und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht ausgeschlossen werden kann. 

24.13 Der AN gewährleistet einen hinreichenden Datenschutz, um die Vertraulichkeit, die Verfügbarkeit und 

die Richtigkeit der Daten zu gewährleisten und kontrolliert in seinem Verantwortungsbereich die Einhal-

tung der erforderlichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen zum Datenschutz 

nach § 9 BDSG. Insbesondere stellt der AN entsprechende Zutritts-, Zugangs-, Zugriffs-, Weitergabe-, 

Eingabe-, Auftrags- und Verfügbarkeitskontrollen sicher. Weiterhin gewährleistet der AN, dass zu unter-

schiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können. Dar-

über hinaus gewährleistet der AN, dass folgende Daten getrennt verarbeitet werden: 

 die Daten des AG, 

 die Daten des AN und 

 die Daten anderer Auftraggeber des AN. 

24.14 Der AN weist vor Beginn der Auftragsdatenverarbeitung und sodann in den in der Bestellung bzw. einer 

Anlage hierzu festgelegten Nachweisintervallen sowie jederzeit auf Anforderung des AG schriftlich nach, 

dass der AN die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen gemäß der Bestellung bzw. 

einer Anlage hierzu einhält. Der AN ist verpflichtet, den Nachweis so zu erbringen, dass der AN dem AG 

jeweils eine schriftliche Dokumentation in der Form übergibt, dass der AG den ihm gemäß § 11 BDSG 

obliegenden Prüfpflichten nachkommen kann. 

24.15 Der AN hat die technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen mindestens alle 2 Jahre an 

den technischen Fortschritt anzupassen und diese sodann vom AG genehmigen zu lassen. 
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24.16 Auf Grund des technischen Fortschritts sowie der zu erwartenden Entwicklungen in der Gesetzgebung 

kann sich eine Notwendigkeit der Anpassung der getroffenen technischen und organisatorischen Maß-

nahmen an den technischen Fortschritt und die Entwicklungen in der Gesetzgebung ergeben. Insoweit 

ist es dem AN gestattet, zur Anpassung an den technischen Fortschritt alternative adäquate technische 

und organisatorische Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der mit dem AG abge-

stimmten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren 

und dem AG unverzüglich mitzuteilen. Die erforderlichen Anpassungen der technischen und organisato-

rischen Maßnahmen an die geänderten gesetzlichen Vorgaben hat der AN unverzüglich umzusetzen. Die 

wesentlichen Anpassungen sind zu dokumentieren und dem AG unverzüglich mitzuteilen. 

24.17 Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenverarbeitung sowie für die Wahrung der Rechte der Be-

troffenen nach den Datenschutzgesetzen ist der AG bzw. die jeweilige verantwortliche Stelle (für die der 

AG selbst als Auftragsdatenverarbeiter tätig ist) zuständig. Für den Fall, dass der AG bzw. die jeweilige 

verantwortliche Stelle die Berichtigung, Löschung oder Sperrung von personenbezogenen Daten gegen-

über dem AN veranlasst, ist der AN verpflichtet, dieser Weisung gänzlich Folge zu leisten. Werden von 

einem Betroffenen Rechte bei dem AG bzw. der jeweiligen verantwortlichen Stelle geltend gemacht, hat 

der AN alle zur Erfüllung der Verpflichtungen des AG gegenüber dem Betroffenen erforderlichen Hand-

lungen unverzüglich vorzunehmen. 

24.18 Der AN hat spätestens vor Beginn der Auftragsdatenverarbeitung einen Datenschutzbeauftragten nach 

Maßgabe der Regelung in § 4 f BDSG schriftlich zu bestellen. Dieser hat die erforderliche Sachkunde und 

Zuverlässigkeit aufzuweisen und hat auf die Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz hinzuwir-

ken. Der AN wird den Datenschutzbeauftragten über die Auftragsdatenverarbeitung informieren. 

24.19 Der AN ist verpflichtet, sicherzustellen, dass er die Weisungen des AG an alle Mitarbeiter weitergibt, die 

im Zusammenhang mit der Erfüllung der vertraglichen Pflichten des AN gemäß der Bestellung Zugang zu 

den personenbezogenen Daten haben. Darüber hinaus ist der AN verpflichtet, diesen Mitarbeitern – 

auch für die Zeit nach Beendigung ihrer Tätigkeit – zu untersagen, personenbezogene Daten entgegen 

der Weisung des AG oder zu einem anderen als dem zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten gegenüber 

dem AG gehörenden Zweck zu verarbeiten oder zu nutzen (Datengeheimnis). Die Verpflichtung auf das 

Datengeheimnis ist den Mitarbeitern vor Aufnahme der Auftragsdatenverarbeitung aufzuerlegen. Der 

AN verpflichtet sich auf Verlangen dem von dem AG benannten Datenschutzbeauftragten gegenüber, 

die Weitergabe dieser Verpflichtung in schriftlicher Form nachzuweisen. 
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24.20 Der AN ist verpflichtet, seinen Nachunternehmern die in diesem Abschnitt 24 festgelegten Pflichten mit 

der Maßgabe aufzuerlegen, dass an die Stelle des AN der Nachunternehmer tritt. Der AN hat weiterhin 

vertraglich sicherzustellen, dass sämtliche in dieser Vereinbarung festgelegten Rechte nach Wahl des 

AG entweder vom AN nach Weisung des AG oder von dem AG selbst wahrgenommen werden können. 

Für den Fall, dass der AN die Rechte nach Weisung des AG wahrnimmt, ist der AN verpflichtet, sämtliche 

Informationen, insbesondere Dokumentationen und Kontrollergebnisse, unverzüglich an den AG wei-

terzuleiten. Der AN verpflichtet sich auf Verlangen dem Datenschutzbeauftragten des AG gegenüber, 

die Erfüllung der in dieser Ziffer 24.18 festgelegten Pflichten in schriftlicher Form nachzuweisen. 

24.21 Die Regelungen der vorstehenden Ziffer 24.18 gelten entsprechend auch für sonstige im Rahmen der 

Erfüllung der Pflichten des AN gegenüber dem AG eingesetzten Personen, die Zugang zu personenbezo-

genen Daten haben. Der Einsatz solcher Personen ist nur soweit zulässig, wie die Bestellung dies aus-

drücklich erlaubt. 

24.22 Die in diesem Abschnitt 24 genannten Pflichten des AN werden von der Beendigung des infolge der 

Bestellung begründeten Vertragsverhältnisses mit dem AG nicht berührt. Dies gilt insbesondere für die 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis. Nach Beendigung der Auftragsdatenverarbeitung dürfen die 

überlassenen personenbezogenen Daten vom AN nur weiter gespeichert oder in anderer Form aufbe-

wahrt werden, sofern gesetzliche Aufbewahrungsfristen zwingend die weitere Aufbewahrung beim AN 

fordern. Ansonsten ist der AN nach Beendigung der Auftragsdatenverarbeitung verpflichtet, unverzüg-

lich sämtliche personenbezogene Daten, die sich in seinem Besitz befinden, an den AG auszuhändigen 

oder – nach Rücksprache mit dem AG – von dem AN datenschutzgerecht zu vernichten und die Vernich-

tung gegenüber dem AG schriftlich zu bestätigen. Hiervon umfasst sind auch personenbezogene Daten, 

die für die Datensicherung und die Protokollierung erzeugt wurden. Im Falle der Rückgabe der perso-

nenbezogenen Daten an den AG sind die im vorhergehenden Satz genannten Daten sowie etwaige Ko-

pien oder Duplikate der Daten nach Übergabe an den AG beim AN vom AN unverzüglich datenschutzge-

recht zu vernichten und die Vernichtung gegenüber dem AG schriftlich zu bestätigen. 

24.23 Der AN räumt dem AG, insbesondere dessen Datenschutzbeauftragten, das Recht ein, jederzeit und un-

gehindert zu kontrollieren, ob die Datenverarbeitung entsprechend den datenschutzrechtlichen Bestim-

mungen, den vertraglichen Regelungen sowie den vom AG erteilten Weisungen durchgeführt wird. Der 

AN verpflichtet sich, den AG hierbei im erforderlichen Umfang zu unterstützen, insbesondere die not-

wendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, alle hierzu erforderlichen Handlungen vorzunehmen 

und die notwendigen Zugangs-, Zutritts- und Zugriffsrechte zu gewähren. Der AG ist berechtigt, die 
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vorgenannten Kontrollen auch unter Hinzuziehung der Dritten durchzuführen, die gegenüber dem AG 

zur Kontrolle berechtigt sind (insbesondere Aufsichtsbehörden). Auch die Dokumentation der Kontroll-

ergebnisse vor Beginn und während der Auftragsdatenverarbeitung wird vom AN geduldet und unter-

stützt. 

24.24 Der AN unterrichtet den AG unverzüglich schriftlich bei allen Anzeichen für einen Verstoß gegen Rege-

lungen der Datenschutzvorschriften oder dieses Abschnittes 24 oder gegen Weisungen des AG. Die In-

formationspflicht besteht insbesondere bei Anzeichen für Ereignisse im Sinne des § 42a BDSG. Sollten 

die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten beim AN durch Pfändung oder Be-

schlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereignisse oder Maß-

nahmen Dritter gefährdet werden, so hat der AN den AG unverzüglich schriftlich darüber zu informieren. 

Der AN wird alle in diesem Zusammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass 

die Hoheit und das Eigentum an den Daten bei dem AG liegt. 

24.25 Der AG kann ganz oder teilweise vom Vertrag zurücktreten, wenn der AN seinen Pflichten gemäß diesem 

Abschnitt „Datenschutz und -sicherheit, Auftragsdatenverarbeitung“ innerhalb einer gesetzten ange-

messenen Frist nicht nachkommt oder Datenschutzvorschriften vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt. 

Der AN haftet dem AG für alle Schäden, die dem AG aus der Verletzung seiner Verpflichtungen erwach-

sen. 

24.26 Der AG behält sich vor, im Zusammenhang mit der Bestellung überlassene Daten des AN an verbundene 

EEW-Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. AktG für Zwecke der gruppenweiten Beschaffung weiterzuge-

ben und diese auch nach Beendigung eines Vertrages im Rahmen geltender Aufbewahrungsregelungen 

oder für mögliche weitere Bestellungen zu speichern. 

25 Veröffentlichung/Werbung 

Eine Auswertung oder Bekanntgabe der mit dem AG bestehenden Geschäftsbeziehungen in Veröffent-

lichungen oder zu Werbezwecken ist nur mit der ausdrücklichen vorherigen schriftlichen Zustimmung 

des AG zulässig. 

26 Verbringung ins Ausland 

26.1 Dem AN ist bekannt, dass die Verbringung von Unterlagen und Gegenständen aller Art in vielen Fällen 

einer Genehmigung z. B. nach dem Außenwirtschaftsgesetz bedarf. Der AN ist dafür verantwortlich, dass 
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in den Fällen, in denen er eigene Unterlagen oder Gegenstände bzw. Unterlagen oder Gegenstände des 

AG ins Ausland verbringt, die Genehmigungsfähigkeit der Verbringung geprüft wird und - soweit nötig - 

sämtliche erforderlichen Genehmigungen rechtzeitig eingeholt und alle einschlägigen Rechtsvorschrif-

ten eingehalten werden. 

26.2 Bei Zuwiderhandlung gegen diese Vorschriften behält sich der AG die Geltendmachung von Ersatzan-

sprüchen für entstandene Schäden vor. 

27 Rechtswahl 

Soweit der AN Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Sitz des AG ausschließlicher Gerichts-

stand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. 

Darüber hinaus ist der AG berechtigt, vor dem Gericht zu klagen, das am Sitz des AN zuständig ist. 

28 Vertragssprache/Anwendbares Recht 

28.1 Vertragssprache ist Deutsch. Es gilt deutsches Recht. 

28.2 Hat der AN seinen Sitz im Ausland, wird deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts und unter 

Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-

renkauf vom 11.04.1980 vereinbart. Handelsübliche Klauseln sind nach den jeweiligen gültigen In-

coterms – ICC, Paris, auszulegen. 

29 Form der Erklärungen 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der AN gegenüber dem AG oder einem Dritten abzuge-

ben hat, bedürfen der Schriftform. E-Mails genügen vorbehaltlich der in Ziffer 14. geregelten Ausnah-

men nicht der Schriftform im Sinne dieser AGB bzw. der auf ihrer Basis geschlossenen Einzelverträge. 
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